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Gottlieb Bernhard Fecht (1771–1851) 

Pfarrer und Abgeordneter der 2. Kammer

KARL-HEINZ FIX

Herkunft und Ausbildung

Gottlieb Bernhard Fecht wurde am 7. März 1771 in Mengen als viertes Kind von Georg 
Philipp Fecht und seiner Frau Marie, einer Pfarrerstochter, geboren. Er entstammte einer 
Pfarrerdynastie, deren Mitglieder seit 1621 ununterbrochen in sieben Generationen der 
väterlichen Linie im badischen Kirchendienst standen.

Nach dem Besuch der Lateinschule in Kandern und des Gymnasium illustre in Karls-
ruhe studierte Fecht wie schon sein Vater und sein Großvater von 1789 bis 1791 an der 
Universität Jena evangelische Theologie. In Jena, einer Hochburg des theologischen Ra-
tionalismus, verbrachte Fecht nach eigenem Bekunden den schönsten Theil seines Lebens.1 
Zugleich empfi ng er eine dauerhafte Prägung in kirchlich-theologischen wie in politischen 
Fragen durch den Exegeten Heinrich Eberhard Gottlob Paulus.2

Im badischen Kirchendienst

1791 trat der zwanzigjährige Fecht sein Vikariat in Tiengen bei Freiburg bei seinem 
Großvater Johann Gottlieb Eisenlohr an. Nach dessen Tod fungierte Fecht bis 1798 als 
Vikar in Auggen im Markgräfl erland.

Sowohl in Tiengen als auch in Auggen zeigte der junge Vikar politisches Talent, Ver-
antwortungsbewusstsein und Verhandlungsgeschick. In Tiengen gelang es ihm, die Hin-
richtung eines Deserteurs zu verhindern. In Auggen hielt er trotz persönlicher Gefährdung 
die Einwohner von einem gewaltsamen Protest gegen die Inhaftierung von Wilderern 
beim Markgrafen ab und brachte die Anliegen der Bürger dem Regenten vor. Eine ihm 
daraufhin als Auszeichnung angebotene Pfarrstelle lehnte Fecht ab, da er dies als unbe-
rechtigte Bevorzugung gegenüber seinen Amtsbrüdern betrachtete.

Das politische und ökonomische Geschick Fechts war auch auf seiner Pfarrstelle in 
Graben gefragt. Französische Truppen belagerten im Verlauf des sog. 2. Koalitionskrieges 
seit März 1799 über ein halbes Jahr lang die nahe gelegene Reichsfestung Philippsburg. 
Da die Demarkationslinie zwischen französischen und Reichstruppen durch Graben 
verlief, verhandelte Fecht mit der Armeeführung über die Schonung seiner Gemeinde 
und der umliegenden Orte. Die markgräfl iche Regierung beauftragte Fecht als Oberkriegs-
kommissär daraufhin mit dem Abschluss von Verpfl egungsverträgen mit den fremden 
Truppen.

Am 10. Mai 1808 trat Fecht die Stelle des Pfarrers in Kork und das Dekanat des Kreises 
Rheinbischofsheim an. Über die Situation in seiner Diözese – die Gegend um Kehl und 
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Kork, das sog. Hanauerland, war in Folge der territorialen Neugliederung nach 1803 an 
Baden gefallen – berichtete Fecht im Folgejahr anlässlich der Visitation ausführlich. Ne-
ben sittlicher Laxheit und einer verbreiteten Neigung, gegen Recht und Ordnung frei 
jeden Schuldbewusstseins zu verstoßen, fand Fecht eine hochgradige Geringschätzung der 
Religion vor, für die er Beamte der früheren hanauischen Herrschaft verantwortlich mach-
te. In der Bevölkerung sei der Glaube an die positive Religion abhanden gekommen, öf-
fentliche Religionskritik und Verspottung des Pfarrers seien die Regel. Mehr als 100 
Personen kämen nur sehr selten in den Gottesdienst, zehn Familien gar nicht mehr.

Durch ansprechende Predigten vermochte Fecht, das Interesse auch von Kirchenfernen 
zu wecken und die Gemeinde von der Nothwendigkeit der positiven Religion zu überzeugen. 
Der verbreiteten Geringschätzung von Wochengottesdiensten begegnete er mit der Ein-
führung einer samstäglichen Vesper. Über Predigt und Gottesdienst hinaus nutzte Fecht 
intensiv Kirchenzuchtmaßnahmen zur Begründung einer beßeren Ordnung und Belebung 
des Sinnes für Sittlichkeit und Religion. Sein Vorgehen stützte Fecht auf die Überzeugung, 
dass ein Geistlicher durch Pünktlichkeit im Amt und durch stetes Fortarbeiten, auch wenn 
[…] von einzelnen Personen seine Arbeit als […] geringschätzig beurtheilt würde, am sichers-
ten die Achtung für seine Person und sein Amt erhalte; und endlich durch einen gesegneten 
Erfolg für die schmerzliche Empfi ndung, welche aus unverdienter Verkennung entsteht, reiche 
Entschädigung erhalte.3

Große Beachtung schenkte Fecht, der als Referent für Schul- und Kirchensachen bei der 
Kreisregierung wirkte, neben den hygienischen Zuständen in den Schulen dem Bildungsstand 
und den Unterrichtsmethoden der Lehrer. Die zumeist wenig gebildeten Lehrer stünden 
der sittlichen und religiösen Bildung der Schüler gleichgültig gegenüber, der Lese- und 
Schreibunterricht sei unvollkommen, die Unterweisung im Rechnen werde als Besonderheit 
betrachtet. Fecht wollte daher die Schule in Kork zu einer Musterschule erheben und für die 
Lehrer der Diözese wöchentliche Fortbildungsveranstaltungen anbieten, um innerhalb 
weniger Jahre den Schulzustand der Diözese zur Zufriedenheit der Kirchenbehörde und zum 
Seegen für die Gegend zu verbessern.4 An der Gründung und positiven Entwicklung der 
Lateinschule in Kork seit 1809 war Fecht ebenfalls führend beteiligt.5

Während der Befreiungskriege versorgte Fecht neben seiner eigenen Gemeinde auch 
die Protestanten in Kehl und Sundheim, die Verwundeten in den Militärspitälern und 
die vom Typhus betroffenen Gemeinden gottesdienstlich. Um für die Bewohner der 
wiederholt abgebrannten und abwechselnd von Franzosen und Reichstruppen belagerten 
Stadt Kehl eine Linderung ihrer Not zu bewirken, richtete Fecht am 7. November 1815 
eine Eingabe an den Wiener Kongress. Darin schilderte er eindringlich die Armut seiner 
Stadt und ihrer Bewohner. Mit diesem Schritt erreichte er zumindest Erleichterungen bei 
Einquartierungen.

Ein weiteres Beispiel der Verbindung von rationaler Theologie und seelsorgerlichem 
Handeln ist ein Beschluss der Korker Synode auf Antrag Fechts, der auf die Senkung der 
neu beschlossenen Ärztehonorare zielte. Viele Bürger seien nicht in der Lage, die hohen 
Kosten einer ärztlichen Behandlung zu tragen, weshalb die Gefahr bestehe, dass der 
Quacksalberei und dem Aberglauben Vorschub geleistet werde.6

Als Standespolitiker setzte sich Fecht für die Erhöhung der untersten Pfarrergehalts-
stufe und für eine bessere Versorgung der Kandidaten ein.7 Weiterhin gehörte er zu den 
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Initiatoren der im November 1842 gegründeten Privatsterbekasse für Pfarrer und höhere 
Lehrer.8

Am 15. April 1848 kam der 78-Jährige nach fast 57 Jahren im Kirchendienst um 
seine Zurruhesetzung ein. Neben seinem Gesundheitszustand führte Fecht die politische 
Lage und Anfeindungen gegen ihn an. Im Zuge religions- bzw. kirchenfeindlicher Agita-
tion scheint gegen ihn der Vorwurf fi nanzieller Unregelmäßigkeiten erhoben worden zu 
sein. Zur Widerlegung der Angriffe ließ er eine entsprechende Stellungnahme vom 
2. April 1848 im Gottesdienst verlesen. Da die Anschuldigungen von politischen Diffe-
renzen zwischen Fecht und seiner Gemeinde überlagert wurden, zweifelte Fecht am 
Vertrauen seiner Gemeinde zu seiner Person.

Am 29. Mai 1848 beantragte Fecht jedoch den Aufschub seiner Pensionierung. Mit 
Genugtuung hatte er wahr genommen, dass seine politischen Ansichten volle Anerkennung 
und Zustimmung bei fast allen Einwohnern fänden. Neben politischen hielten ihn auch 
ökonomische Gründe vom sofortigen Abschied ab. Da ein Großteil seines Einkommens 
aus der Bewirtschaftung von Ackerland stammte, wollte Fecht Entwicklung und Ernte 
der Feldfrüchte selbst beaufsichtigen. Als neuen Termin für die Pensionierung nannte er 
den 23. April 1849. Am 6. Juni 1848 stimmte der Evangelische Oberkirchenrat der Bit-
te um Aufschub der Pensionierung zu.9

Zu seinem 50-jährigen Dienstjubiläum am 9. Dezember 1848 wurden Fecht zahlreiche 
Auszeichnungen zuteil: Der Großherzog ernannte ihn zum Kirchenrat, der Oberkirchen-
rat, die Heidelberger Theologische Fakultät und das Konsistorium in Straßburg dankten 
Fecht für sein Wirken.

Kirchenpolitik (1818–1834)

Früh und an exponierter Stelle war Fecht in den Diskussionsprozess um die badische 
Kirchenunion von 1821 eingebunden. Die Vereinigung der lutherischen und reformier-
ten Konfession in Baden war in Fechts Augen nicht möglich ohne eine Kirchenreform. 
Diese sollte insbesondere die rechtliche Stellung der Kirche gegenüber dem Staat verbessern 
und die Beteiligung der Gemeinden bzw. des einzelnen Gläubigen am kirchlichen Leben 
regeln. Erwägungen über Lehrinhalte oder -differenzen spielten für ihn eine nur nachge-
ordnete Rolle.

Im Mai 1818 nahm Fecht an einer Konferenz in Rastatt teil, auf der über einen ge-
meinsamen Katechismus der beiden Konfessionen beraten wurde. Möglicherweise auf 
Veranlassung Fechts hin verließ man den gesteckten Rahmen und befasste sich gegen die 
Absicht der Kirchenbehörde auch mit der für die Verfassungsreform relevanten Frage des 
Kirchenvermögens. Fecht und andere Dekane waren davon überzeugt, dass die Zeitum-
stände die Besitzgrundlagen der Kirche derart zerrüttet hätten bzw. neue Erschütterungen 
befürchten ließen, so dass ohne landesrechtliche oder bundesstaatliche Garantien des 
Kirchenguts unüberwindliche Vorbehalte gegen die Union bestünden.

Dieses selbstbewusste Auftreten veranlasste die Kirchenbehörde, in ihrem Erlass an 
die Dekanate vom Februar 1820 zwar die Diskussion der Unionspläne in den Synoden 
anzuordnen, aber zugleich den südbadischen Dekanen zu empfehlen, die Kirchenverfas-
sung auf den Pfarrsynoden nicht zu thematisieren. Einige(r) Sprecher und Tonangeber 
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könnten nämlich die Kirchenreform zur conditio sine qua non ihrer Zustimmung zur 
Union machen. Gemeint war damit v.a. Fecht.10

Einmütig dankbar für die frohen Außichten zu einer Erhebung der christlichen Kirche 
auf eine höhere Stuffe der Vollkomheit zeigten sich die Mitglieder der am 13. März 1820 
stattfi ndenden Diözesansynode Kork. Sie versicherten, sowohl im Ganzen nach dem Geis-
te des brüderlichen Sinnes […] als auch jeder Einzelne nach den Kräften, die Gott darreicht, 
dazu beitragen [zu] wollen, damit das […] Werk gelinge. Ausführlich widmete sich die 
Synode dem Problem der Kirchenleitung. In einem regelmäßig abzuhaltenden und nicht 
nur einmalig tagenden Kirchenparlament erkannte man das probate Mittel, um den er-
schlafften Sinn für Religion und Kirchenthum zu wecken, möglichen Mißbräuchen im Kir-
chenwesen in den ersten Keimen entgegen[zu]arbeiten und durch das protestantische Prinzip 
des stete(n) Fortschreiten zum Beßern zu unterstützen. Künftig sollte als Grundsatz der 
Kirche die Bestreitung alles Geistes-Zwanges u. aller menschlichen Autorität in Glaubenssachen 
mittelst unerschütterlicher Festhaltung an der Offenbarung Gottes in Bibel, Vernunft und 
unverdorbenem Gemüthe gelten. Damit die neue Unionskirche nicht durch die völlige 
Lösung von den reformatorischen Bekenntnisschriften die reichsrechtliche Anerkennung und 
Sicherung verliere, sollten die beiden alten konfessionellen Katechismen als symbolische 
Bücher in ihren ausgesprochenen Grundsätzen des Protestantismus aus vielen Rücksichten nie 
aufgegeben werden.11

Drei Punkte dieser Stellungnahme zeigen Fechts Handschrift: Neben der Fortschritts-
semantik sind es das Bemühen, das gesteckte Ziel in Kooperation mit der ‚Obrigkeit‘ zu 
erreichen und das Streben nach (kirchen-)politischer Partizipation auf einer zu verbrei-
ternden Grundlage, d.h. die Wahl weltlicher Abgeordneter. Bei der Beratung des Wahl-
verfahrens der 16 weltlichen Mitglieder der Synode war es wiederum Fecht, der für eine 
breite Legitimation der Abgeordneten und für eine große Wählerbasis eintrat, indem er 
eine missverständliche Formulierung des Begriffs ‚Bürger‘ monierte. Ein exklusives Ver-
ständnis von ‚Bürger‘, das Beisassen ausschließe, hieße einen bösen, den Geist des Christen-
tums entgegenstehenden Unterschied [zu] machen.12

Großen Einfl uss auf diese Stellungnahme dürfte Heinrich Eberhard Gottlob Paulus 
gehabt haben. Er hatte im Juni 1819 die für die Landtagswahl und die anstehende kirchliche 
Neuordnung brisante Frage Wie und warum an eine Repräsentativ-Verfassung der Staatsge-
sellschaft auch eine Repräsentativ-Verfassung der protestantisch evangelischen Kirchengesellschaft 
sich anzuschließen suchen sollte? diskutiert und klar befürwortet. Aus Briefen von Paulus an 
Karl von Rotteck geht eindeutig hervor, dass der Heidelberger Theologe seinen Aufsatz auf 
Wunsch Fechts und in enger Absprache mit ihm verfasst hatte.13 Paulus versprach sich von 
einem auf demokratischen Grundsätzen aufbauenden Kirchenparlament positive Konse-
quenzen für eine Kirchenreform im Sinn der Liberalen. Diese sollte über einen Abbau des 
Staatskirchentums zu einer selbstständigen evangelischen Kirche führen.

Als die Synode am 2. Juli 1821 eröffnet wurde, waren wichtige Problemkreise unge-
klärt. War die Versammlung eine einmalige Zusammenkunft zur Vorbereitung der Union 
oder stellte sie den Beginn parlamentarischen Lebens in der Kirche dar? Unklar waren 
auch die Befugnisse der Synode. Nach der Geschäftsordnung hatten die Synodalen nur 
über die Kirchenvereinigung zu beraten, Verfassungsfragen sollten künftigen Versamm-
lungen vorbehalten sein. Schwierig war auch die Regelung über den Schluss der Synode. 
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Es war vorgesehen, dass nach den Plenarberatungen eine Kommission, der dann auch 
Fecht angehörte, eine Unionsurkunde entwerfen und diese der Synode zur Beschlussfas-
sung vorlegen solle. Im nächsten Schritt sollte die Urkunde dem Großherzog zur Geneh-
migung vorgelegt und zugleich die Synode beendet werden. Über Annahme oder Ableh-
nung der Vereinigungsurkunde hatte die Synode also nicht zu bestimmen. Das Konfl ikt-
potenzial, das die unklare Regelung über die Befugnisse der Synode barg, wurde bald 
offenkundig. Der Präsident der Synode Karl Christian von Berckheim machte deutlich, 
dass die Versammlung lediglich ein Beratungs- und Vorschlagsrecht habe. Ob der Groß-
herzog den Vorschlägen folgen und ihnen Gesetzescharakter verleihen würde, blieb au-
ßerhalb der synodalen Kompetenzen. Wäre die landesherrliche Genehmigung dagegen 
innerhalb der Sitzungszeit erfolgt, hätte der Anschein vereinbarten Rechts entstehen können, 
der nicht im Interesse der Regierung lag. Fecht vertrat daher erfolglos die Position der 
Synode: Die Union sei ein Rechtsakt, der vor Aufl ösung der Generalsynode, zumindest 
aber im Einvernehmen mit ihr zu erfolgen habe. Die Regierung berief sich dagegen auf 
die Geschäftsordnung. Indem sie die Diskussion über die Rechtsfrage im Bewusstsein der 
nicht anzutastenden Souveränität des Regenten ins Leere laufen ließ, versetzte sie den 
Hoffnungen auf den verfassungsrechtlichen Stellenwert der Synode einen Dämpfer.14

Trotz seiner parlamentarischen Erfahrung durchschaute auch Fecht nicht die Absicht 
der Regierung, Beratung und v.a. Beschluss der Kirchenverfassung durch die Synode zu 
verhindern. Als ein Verfassungsentwurf der zuständigen Kommission vorlag, erklärte 
Synodalpräsident von Berckheim, dass die Versammlung über eine Verfassung nicht zu 
verhandeln habe, da dies staatliche Belange und die Rechte des Regenten berühre. Auch 
sei die Zeit zu kurz, um die Verfassung zu beraten. Als Reaktion auf den Protest der 
Synode wurde eine Regierungskommission unter Beteiligung Fechts eingesetzt. Mit dem 
Anschein synodaler Beratung, tatsächlich aber an der Synode vorbei und ohne Rücksicht 
auf die Einwände, sollte ein staatlicher Verfassungsentwurf durchgesetzt werden, der dem 
Regenten erheblich mehr Rechte einräumte als der Synode. Am 25. Juli 1821 musste 
Fecht vor der Synode den neuen Entwurf darlegen im Glauben, dass man noch darüber 
beraten könne. Dabei forderte er das Recht der Synode zu regelmäßiger Versammlung.15 
Am selben Tag verlas von Berckheim jedoch ein großherzogliches Reskript, in dem Uni-
on und Verfassung für genehmigt erklärt wurden.

Ein weiterer Verhandlungsgegenstand der Synode, an dem Fecht führend beteiligt 
war, war der Katechismus. Nach den Anfängen von 1818 gelangte im Sommer 1820 der 
Entwurf des Katechismus zu den letzten Bearbeitern, den Pfarrern Hitzig und Fecht.16 

Bis zum Beginn der Synode war nur der erste Teil fertiggestellt, die ‚Sittenlehre’ fehlte 
noch. Zur Durchführung der Kirchenunion war jedoch ein Dokument zwingend not-
wendig, das die gemeinsame Lehre der neuen, vereinigten Kirche zum Ausdruck bringen 
und das gemeindliche Leben ihrer Glieder bestimmen sollte. Da das Lehrbuchfragment 
zudem die unionsentscheidende Abendmahlskonkordie enthielt, wurde es der Synode zur 
Kenntnisnahme und Würdigung vorgelegt. Hierzu wurde wiederum ein Ausschuss einge-
richtet, dem Fecht und Hitzig nicht angehörten, um eine neutrale Bearbeitung des Ent-
wurfes zu ermöglichen. Dieses Verfahren und die Tatsache, dass erst auf der zweiten 
Generalsynode 1834 der Katechismus abschließend beraten wurde, nachdem er im Herbst 
1830 provisorisch in der Schule eingeführt worden war, kritisierte Fecht vehement.
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